
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Hinte vom 29.06.2022 
 

Aufgrund der §§ 10, 12 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 21.06.2023 (Nds. GVBl. S. 111) hat der Rat der Gemeinde Hinte in seiner Sitzung am 
30.11.2023 folgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Hinte vom 
29.06.2022 beschlossen: 
 
 
I. Änderungen 

 
1. § 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie 
öffentliche Bekanntmachungen sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes 
bestimmt ist, im elektronischen „Amtsblatt für den Landkreis Aurich“ bekannt zu 
machen bzw. zu verkünden. Das elektronische Amtsblatt wird auf der Internetseite des 
Landkreises Aurich (https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt) zur Verfügung gestellt. 
 

  
 
II. Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Gemeinde Hinte vom 29.06.2022 tritt am 
01.01.2024 in Kraft. 
 
Hinte, den 30.11.2023 
Der Bürgermeister 
 
 
 
U. Redenius 
 

https://www.landkreis-aurich.de/amtsblatt

